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An die 
Landtagsdirektion Burgenland 
Europaplatz 1 
7000   Eisenstadt 

 Eisenstadt, am 09.03.2023 
Tel.: +43 5 7600-2444 

E-Mail: post@bgld-landtag.gv.at 

 
 
 
Zahl:  1139/8- XXII.Gp.2023 

Betreff:  Petition "Ausbau der Rechte des Schüler:innenparlamentes" 

Bezug: E 27 

 

 
Sehr geehrter Herr Obmann,  
sehr geehrte Mitglieder und Ersatzmitglieder des Petitionausschusses! 
 
 
Bezugnehmend auf die der Landtagsdirektion zur Stellungnahme übermittelten Petition 
dürfen wir wie folgt ausführen: 
 
Im persönlichen Gespräch von Dezember 2022 zwischen Frau Landtags-Präsidentin 
Verena Dunst, Frau Landtagsdirektion Mag. Christina Krumböck und den 
SchülerInnenvertreterInnen Julian Schindler Landesschulsprecher AHS und David 
Ringhofer Landesschulsprecher BMHS wurde ausführlich über alle in dieser Petition 
angeführten Bereiche gesprochen: 
 
Bezugnehmend auf den Wunsch, betreffend der Nutzung des „Landtagssitzungssaals für 
die Abhaltung des SchülerInnenparlaments“, wurde seitens Frau Landtags-Präsidentin 
detailliert das Projekt „Jugend im Landtag“ und dessen faktenbasierte überzeugende 
Vorteile (breite Erreichbarkeit, Projektlaufzeit 3 Jahre, insgesamt 36 Schulen mit ca. 1500 
SchülerInnen, Projektpartner „Land Burgenland, Wirtschaftsagentur Burgenland, 
Pädagogische Hochschule Burgenland, Burgenländische Volkshochschule, 
Bildungsdirektion und Landtag Burgenland) sowie punktgenaue Zielrichtung von 
Forderungen und Wünschen der SchülerInnen (Regionalität der Themen und 
Abgeordneten, fachzuständige Regierungsmitglieder) sowie der damit mögliche direkte 
Diskurs mit den anwesenden PolitikerInnen erörtert. Frau Landtags-Präsidentin Verena 
Dunst hat dieses Projekt als federführend, innovativ und aufgrund des positiven Feedbacks 
der TeilnehmerInnen als den Jugendlandtag ablösend erklärt. 
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Ebenso wurde anhand des Wunsches der SchülerInnenvertreterInnen, alle „Forderungen 
des SchülerInnenparlaments verpflichtend in den Landtag als Vorlage“ einlaufen lassen zu 
können, der derzeitige rechtliche Rahmen der Landesverfassung und der 
Geschäftsordnung erklärt, welche eine solche Möglichkeit nicht bieten. Auch ist es - 
aufgrund der gesetzlichen Determination - anderen Parlamenten wie zB.: dem 
Wirtschaftsparlament ebenso nicht möglich. 
 

 

Die Landtagsdirektorin: 

Mag.a Christina Krumböck eh. 

 

 


